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 Veröffentlicht am 28.05.2001

Norm

ABGB §1063 C

KO §44

KO §102

KO §149

Rechtssatz

Die Anmeldung einer Konkursforderung im Konkurs des Vorbehaltskäufers stellt keinen Verzicht auf die Aussonderung

dar, und umgekehrt hindert ein Anspruch, der als Aussonderungsanspruch geltend gemacht wird, nicht gleichzeitig die

Kaufpreisforderung eventuell als Konkursforderung anzumelden.
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